
 

Genehmigungsvermerke 

 

Mitwirkung vom   - bis   

Vorprüfung vom  - 

Publikation im Amtsanzeiger vom  - 

Öffentliche Planauflage vom   - bis  - 

Persönliche Benachrichtigung der Grundeigentümer am  -  

Eingereichte Einsprachen  - Rechtsverwahrungen  - 

Einspracheverhandlungen  - 

Unerledigte Einsprachen  - Erledigte Einsprachen  - 

Rechtsverwahrungen  - 

 

 

Beschlüsse 

Durch den Gemeinderat am  - 

Durch den Stadtrat am  - 

Durch die Gemeindeabstimmung vom  - 

Abstimmungsergebnis           - ja - nein 

Referendum  - 

 

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt DATUM 

Namens des Gemeinderates 

Der Stadtpräsident Die Stadtschreiberin  

Erich Fehr Barbara Labbé 

 

Genehmigt durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung 

 

 
 
 
 

TEILÄNDERUNG DER BAURECHTLICHEN GRUNDORDNUNG DER 
STADT BIEL IM BEREICH  
 
 

«BRÜGGSTRASSE NORD»  
(ZPO 2.7) 
 
 

Teiländerung Baulinienplan 
 
 
Aufhebung des Gestaltungsplans mit Sonderbauvorschriften «Brüggstrasse - Nord», Teilgebiet A 
genehmigt durch die Baudirektion des Kantons Bern am 2. Juli 1976  
 
Teiländerung der baurechtlichen Grundordnung der Stadt Biel (Anhang 1 zum Baureglement,  
Bau-, Nutzungs- und Baulinienplan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fassung für das öffentliche Informations- und Mitwirkungsverfahren  
 
Massstab: 1:500 
Datum:  Februar 2024 

 




